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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1983

Norm

StGB §42 Abs1 Z2

Rechtssatz

Eine zerstörte Lenkradsperre eines Kraftfahrzeugs ist - abgesehen vom Schadensbetrag - schon deshalb keine bloß

unbedeutende Folge der Sachbeschädigung, weil damit eine effeziente Vorrichtung zur Sicherung des Gewahrsams des

Berechtigten vor dem Zugriff Unbefugter beseitigt worden ist.
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